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§ 66 StVG Gesundheitspflege
 StVG - Strafvollzugsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.03.2025

1. (1)Für die Erhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit der Strafgefangenen ist Sorge zu tragen. Der

Gesundheitszustand der Strafgefangenen und ihr Körpergewicht sind zu überwachen.

2. (2)Die von ansteckenden Krankheiten betroffenen und von Ungeziefer befallenen Strafgefangenen sind

abzusondern. Gegenstände, die von ihnen benützt worden sind, sind zu entseuchen oder zu entwesen; ist das

nicht möglich oder nicht tunlich, so sind diese Gegenstände ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören, zu

vernichten. Räume, in denen sich solche Strafgefangene aufgehalten haben oder die von Ungeziefer befallen

sind, sind zu entseuchen oder zu entwesen.
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